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Sie haben sich zur Entgegennahme na$1e6*$pw$sungen ^^ .................?-..: 
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Auf Grund der §§ 2 und 5 des Luftschutzgesetzes in Verbindung mit § I der I. Durchführungsver-
ordnung zum Luftschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 8. 1943 werden Sie
hiermit zur Dienstleistung im

Luftschutzwarndienst, Werkluftschutz, Erweiterten Selbstschutz, Luftschutz der ßeichsbahn,
der ßeichswasserstraßenverwaltung

herangezogen;

zumFührerdesselbsn"H?*il"J,"hätJuä:i""3."'selbstschutztrupps'

ernannt. zwlschen 8
em, 1§ . ... uhr,

bei d-q*.....1$-2":..Ig.]i.:gi.L9--v-i-P-I einzufinden. Dabei ist der in der Antage beigefügte vordruck
wahrheitsgemäß ausgefüllt mitzubringen.
Diese Heranziehung verpflichtet Sie zur Teilnahme an allen angesetzten Diensten und zur ge-
wissenhaften Erfüllung ailer Dienstobliegenheiten. Den Anordnungen der mit der Durchführung
des Luftschutzes beauftragten Personen haben Sie Folge zu leisten.

Gegen diese Verfügung ist Ihnen nach § 21 der I. DVO. zvrr, LS.-Gesetz . das Rechtsmittei der
Beschwerde gegeben. Sie ist innerhalb 2 Wochen schriftlich oder zur Niederschrift während der
Dienststunden bei der unterzeichneten Behörde einzulegen. Die Beschwerde hat keine aufschie-
bende Wirkung.
Zuwiderbandlungen gegen diese Verfügung werden nach § 9 LS.-Gesetz bestraft. Sie sind außerdem
verpflichtet, im Luftschu Kenntnisse, die nicht für die Öffentlichkeit freigegeben sind,
geheim zu halten.
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\Mortläut einiger wichtiger Strafbestim:mungen.

Luftschutzgesetz.
§ ?: Die Luftschutzdienstpflichtigen haben - auch nach Beendigung ihres Luftschulzdienstes - über die ihnen" bei Erfülluig der Lüftschutzdienstpflicht anvertrauten oder sonit zugänglich gewordeneir Angelegenheiten,

deren Bekanntwerden das Wohl des Reiches gefährden oder die berechtigten.Belange der Betroffenen schä-
digen würde, oder deren Geheimhaltung vorgeschrieben ist, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt für
anäere im Luftschutz tätige Personen entsprechend.

§ 9: (1) Wer den Vorschriften der §§ 2, 7 oder & oder den darauf beruhenden Rechtsverordnungen und Ver-
fügungen ,vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriiten
mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Haft und mit Geldstrafe bis zu 150,- RM oder einer dieser Strafen
bestraft. In schweren Fällen kann auf Gefängnis und Geldstrafe oder eine dieser Straien erkannt werden.
(2) Sind durch die Tat vorsätzlich Menschen oder bedeutende Werte gefährdet worden, so kann auf Zucht-
haus erkannt werden.

R eichsstrafgesetzbuch.

§ 88: Begrifr des Staatsgeheimnisses und des Verrats.
Staatsgeheimnisse im Sinne der Vorschriften dieses Abschnitts sind Schriften, Zeichnungen, andere Gegen-
stände, Tatsachen oder Nachtrichten darüber, deren Geheimhaltung vor einer ausländischen Regierung für
das Wohl des Reichs, insbesondere im Interesse der Landesverteidigung erforderlich ist.
Verrat im Sinne der Vorschriften dieses Abschnitts begeht, wer mit dem Vorsatz, das Wohl des Rerchs
zu gefährden, das Staatsgeheimnis an einen anderen gelangen läßt, insbesondere an eine ausländische Re-
gierung oder an jemand, der für eine ausländische Regierung tätig ist oder öffentlich mitteilt.

(Strafbar ist auch der fahrlässige Landesverrat).

üuster 7 (neu) 2. 44 - S -

2 i'itrS$ '


